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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.04.1987

Norm

UStG §11

Rechtssatz

Sollte der im Vergleichsbetrag enthaltene Umsatzsteuerbetrag als Vorsteuerabzug beim Finanzamt geltend gemacht

werden, um so die entsprechende Steuergutschrift durch Umbuchung auf das Konto des Vertragspartners verwerten

zu können, muß bei einem so engen Zusammenhang zwischen der Verp ichtung zur Zahlung eines bestimmten

Betrages und der Möglichkeit der Verwertung eines Vorsteuerabzuges die P icht, eine hiefür geeignete Rechnung

auszustellen, auch wenn dies im Vergleich nicht ausdrücklich niedergelegt wurde, als eine vertragliche Nebenp icht

angesehen werden, deren Mißachtung zur Zurückbehaltung des auf den Umsatzsteuerbetrag entfallenden Teiles des

Entgelts berechtigt.
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